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Vorbemerkung

Die Erstauflage dieses Buches erschien 1979. Sie war die überarbei-
tete und leicht gekürzte Fassung meiner Habilitationsschrift, die 
im Dezember 1975 der Philosophischen Fakultät I der Albert-Lud-
wigs-Universität in Freiburg i. Br. eingereicht wurde. Der Dank der 
Erstauflage gilt weiter:

»Ich habe in Seminaren und Diskussionen bei Werner Marx viel 
über Hegel und den Deutschen Idealismus gelernt. Danken möchte 
ich auch Klaus Düsing, Dieter Henrich, Rolf-Peter Horstmann, 
Heinz Kimmerle, Otto Pöggeler und Andreas Wildt für Gespräche, 
Anregungen und die Überlassung unveröffentlichter Manuskripte. 
Für unschätzbare Hilfe bei der Herstellung des Manuskripts danke 
ich Ilse Dammschneider und Ingeborg von Appen. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft leistete großzügige finanzielle Unterstüt-
zung.
Freiburg i. Br., im März 1979  Ludwig Siep«

Für Hilfe bei der Neubearbeitung danke ich Frieder Bögner und 
Alexander Lückener. 
Münster, im Juli 2014





Anerkennung und praktische Philosophie heute 

Einführender Essay zur Neuauflage (2014)

Das hier in Neubearbeitung vorgelegte Buch ist erstmals im Jahre 
1979 veröffentlicht worden. In der folgenden Einleitung lokalisiere 
ich zunächst die Ideen und Absichten des Buches in der Forschungs-
landschaft damals und heute (I). Dann gehe ich auf einige Haupt-
strömungen und Probleme der neueren Anerkennungsdiskussion 
ein. Dabei benutze ich als Leitfaden drei Erfordernisse einer nach-
hegelschen philosophischen Konzeption der Anerkennung, die ich 
am Ende des Buches skizziert hatte (II). Schließlich erörtere ich ei-
nige moderne Probleme der praktischen Philosophie, bei deren Be-
handlung sich Fruchtbarkeit und Grenzen des Anerkennungsprin-
zips zeigen: kultureller Pluralismus, Grenzen der Marktwirtschaft 
und das Verhältnis der technischen Zivilisation zur Natur (III).
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I.  Anerkennung und die Erneuerung der  
praktischen Philosophie

Der Gedanke der Anerkennung als einer Norm zwischenmenschli-
chen Verhaltens und eines Kriteriums der Beurteilung von sozialen 
Lebensformen und Institutionen hat in den letzten Jahrzehnten 
weltweit eine bedeutende philosophische Karriere gehabt.1 Die Re-
zeption des Deutschen Idealismus spielt dabei eine entscheidende 
Rolle.2 Das gilt auch für Theorien, die mit ihm nur »entfernt ver-
wandt« sind, wie den amerikanischen Pragmatismus von Mead bis 
Brandom, oder den Existentialismus und die Phänomenologie in 
Frankreich, von Kojève bis Ricoeur.3 Kojèves Rezeption des Aner-
kennungsbegriffs der Hegelschen Phänomenologie des Geistes war 
für die jüngere Diskussion die entscheidende Anregung, vor allem 
nachdem Jürgen Habermas sie mit dem Aufsatz »Arbeit und Inter-
aktion« in den sechziger Jahren für die kritische Theorie fruchtbar 
zu machen versuchte.4 Seine Anregung wurde in Deutschland und 
später auch in anderen Ländern von Philosophen verschiedener 
Richtungen aufgenommen. 

Eines der Ziele des Buches von 1979 war es zu zeigen, daß Haber-
mas’ Versuch einer kommunikationstheoretischen Gesellschaftskri-
tik sich nur sehr bedingt auf Hegel stützen konnte. Das entsprach 
Habermas’ eigener Einschätzung und seiner kritischen Distanz zu 
Hegel, auch wenn ich seine Hegel-Kritik ebenfalls zu korrigieren 
versuchte. Die jüngere Frankfurter Schule hat seit Axel Honneths 
Buch Kampf um Anerkennung von 1992 diese Distanz abgeschwächt. 
Sie beruft sich für ihre Anerkennungstheorie zunehmend auch auf 
den Berliner Hegel.5 Sie möchte mit diesem Ansatz auch alle älteren 
Formen der Kritik an Entfremdung und Verdinglichung einholen.6 
Anders als Habermas will sie mit Hilfe des Anerkennungsbegriffs 
auch eine an Hegel orientierte Kritik an den inneren Widersprü-
chen des Kapitalismus erneuern.7 Ich habe in den vergangenen 
Jahren mit gelegentlichen Interventionen meine Skepsis gegen die 
zugrundeliegende Hegel-Interpretation geäußert, vor allem was die 
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Rechtsphilosophie angeht.8 Dabei hat sich meine in dem Buch von 
1979 angedeutete Überzeugung verstärkt, daß gerade hinsichtlich 
der Grenzen von Hegels Anerkennungs- und Geistkonzeption sich 
eine durchgehende Linie von der »Vereinigungsphilosophie« des 
Frankfurter Hegel und der Jenaer Philosophie des Geistes bis zu der 
späteren (»Heidelberger« und »Berliner«) Philosophie des objekti-
ven Geistes zieht. Die vorliegende Neuauflage des Buches über die 
Jenaer Anerkennungslehre soll auch an diese Konstanz erinnern. 

Das heißt nicht, daß ich die Fruchtbarkeit der Hegelschen Phi-
losophie und ihres Begriffs der Anerkennung für die gegenwärtige 
praktische Philosophie bezweifle. Ich bin aber etwas skeptischer, ob 
sie als umfassendes Prinzip der gegenwärtigen praktischen Philo-
sophie ausreicht. Auf die Probleme der praktischen Philosophie, 
angesichts derer das Kriterium der Anerkennung an seine Grenzen 
stößt, komme ich im dritten Teil dieser Einleitung zurück. Virulent 
ist aber nach wie vor die in Hegels Konzeption enthaltene grund-
sätzliche Kritik an individualistischen Theorien der Subjektivität, 
des Rechts und des Staates. Auch für eine normative Rekonstruk-
tion der historischen Entwicklung von Institutionen und Lebens-
formen ist sie nach wie vor aufschlußreich.9 Es ist aber nicht so 
leicht, wie viele moderne Autoren meinen, sie von den »metaphysi-
schen Resten« der Hegelschen Philosophie des Absoluten zu tren-
nen. Für Hegel ist die »kommunikative Freiheit« der Anerkennung 
zwischen Individuen nicht der letzte Zweck des Staates. Endzweck 
ist die sittliche Freiheit der Vereinigung und Identifikation mit dem 
Willen und den Institutionen eines souveränen Verfassungsstaates – 
wobei die Verfassung der Souveränität am Ende keine wirksamen 
Grenzen setzt.10 Dieses »Ziel« bestimmt aber, wie ich schon in dem 
Buch von 1979 zu zeigen versuchte, auch die Stufen der »Bewegung 
des Anerkennens«.

Kojève hatte seine Aktualisierung des Begriffes der Anerken-
nung vor allem in einer Interpretation des Selbstbewußtseinskapi-
tels der Phänomenologie des Geistes entwickelt. Habermas dage-
gen vermutete, daß die früheren Jenaer Texte Hegels für moderne 
Debatten in der Sozialphilosophie interessanter seien als die Phä-
nomenologie, in der Hegel zu einem monistischen Subjekt- und 
Geistbegriff zurückkehre.11 Das entsprach dem großen historischen 
Interesse an den Jenaer Entwürfen in den 60er/70er Jahren des  
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20. Jahrhunderts. Systematisch war Habermas’ Interesse an Theo-
rien der Kommunikation und der Intersubjektivität eingebettet in 
einen Zusammenhang philosophischer und sozialwissenschaftli-
cher Forschungen über Kommunikation, Intersubjektivität und So-
zialisation.12 In diesem Zusammenhang erweckten die Ansätze zu 
einer systematischen Verbindung von Subjektivität, Intersubjektivi-
tät und gesellschaftlichen Lebensformen im Deutschen Idealismus13 
besonderes Interesse.

»Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie« war 
197914 die erste von mehreren größeren Arbeiten über die Bedeu-
tung von Hegels Theorie der Anerkennung für die moderne Philo-
sophie. Darauf folgten in Deutschland Andreas Wildt (Autonomie 
und Anerkennung, 1982) und Axel Honneth (Kampf um Anerken-
nung, 1992). Andreas Wildt hat den Begriff der Anerkennung für 
Grundlagenfragen der Ethik und der Moralpsychologie frucht-
bar gemacht. Trotz seines historisch-systematischen Interesses an 
Hegels Kritik der Moralphilosophie Kants und Fichtes stand das 
Buch auch im Zusammenhang mit Ernst Tugendhats metaethi-
schen Überlegungen im Anschluß an die angelsächsische Diskus-
sion. Axel Honneth hat den Impuls von Habermas am direktesten 
aufgenommen und Hegels Prinzip der Anerkennung – aber auch 
die Formen der Sittlichkeit in der Rechtsphilosophie – durch So-
zialisationstheorien des amerikanischen Pragmatismus und der 
modernen Psychologie systematisch aktualisiert. Vom »Kampf um 
Anerkennung« her hat er auch die sozialen Kämpfe um Inklusion 
von Individuen und Gruppen in die Normensysteme moderner 
Gesellschaften interpretiert. Honneth hat an dem Thema am kon-
sequentesten festgehalten und eine systematische »Theorie der An-
erkennung« entwickelt, die weltweit diskutiert wurde. 

Der systematische Kontext meines Buches war die Erneuerung 
der praktischen Philosophie, die in den siebziger Jahren in Deutsch-
land proklamiert wurde.15 Gegen eine rein apriorische Normenbe-
gründung und den damit verbundenen Rückzug der Philosophie aus 
Staatsrecht und Gesellschaftstheorie sollte eine »konkrete«, zugleich 
deskriptive und normative, historische und »prinzipielle« prakti-
sche Philosophie im ganzen Umfang der aristotelischen Tradition 
(Ethik, Ökonomik, Politik) wiedergewonnen werden.16 Diese Ein-
heit sollte aber im Sinne der neuzeitlichen (»wissenschaftlichen«) 
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Philosophie systematisch begründet sein durch ein Prinzip, das zu-
gleich ein Kriterium der Rechtfertigung oder Kritik der historisch 
verwirklichten Normen und Institutionen in diesen Bereichen sein 
könnte. Gefordert war also nicht ein deduktives Verfahren, sondern 
Analyse und Entwicklung eines Grundgedankens, der zugleich ein 
normatives Kriterium darstellt.17 Die Idee des Buches ist in dieser 
Hinsicht, daß Hegel in seiner Jenaer Zeit eine ähnliche Erneuerung 
der traditionellen praktischen Philosophie mit Hilfe des Gedankens 
der Anerkennung in Angriff genommen hatte – und daß diese Lö-
sung in veränderter Form der praktischen Philosophie der Gegen-
wart zum Modell dienen könnte.

Das Buch ist aber zugleich als ein Beitrag zur philosophiehistori-
schen Forschung angelegt. In dieser Hinsicht war der Kontext das In-
teresse an der Entstehung und Entwicklung des Hegelschen Systems 
wie der nach-kantischen deutschen Philosophie insgesamt. Es stand 
im Zusammenhang mit den großen kritischen Gesamtausgaben der 
klassischen deutschen Philosophie, die seit den sechziger Jahren 
erarbeitet wurden, besonders natürlich mit der Edition der Hegel-
schen Schriften, die vom Bochumer Hegel-Archiv ausging. Aber sie 
war auch angetrieben von der Vermutung, daß die Bilder und Kli-
schees Hegels in der Nachkriegszeit und während des »Kalten Krie-
ges« – vom prototalitären Hegel Poppers, über den »bürgerlichen« 
Vorläufer von Karl Marx bis zum Vollender der Metaphysik im 
Sinne Heideggers und seiner Schule – angesichts der unzureichend 
edierten und studierten Texte seiner Vor-Berliner Zeit zu korrigie-
ren waren. Ein solches genetisches Verständnis der Philosophie He-
gels zu entwickeln, war damals und später ein Anliegen so verschie-
dener Philosophen wie Otto Pöggeler, Dieter Henrich oder Manfred 
Riedel.18 Was Dieter Henrich für die Entwicklung des Geistbegriffs, 
Klaus Düsing für die »Logik der Subjektivität«, Manfred Baum für 
die Entwicklung der Dialektik usw. geleistet hatten, sollte das Buch 
für die praktische Philosophie in Angriff nehmen. Da gab es Vorar-
beiten von Manfred Riedel und Karl-Heinz Ilting,19 aber noch keine 
die Jenaer Entwicklung als ganze untersuchende Monographie. 

Eine solche an Texten, die zum Teil neu ediert und kommen-
tiert waren, belegte Theorie der Entstehung der praktischen Phi-
losophie – der Hegel später den Titel »objektiver Geist« gab – be-
durfte gründlicher Textinterpretation. So eng am Text zu arbeiten, 
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ist inzwischen unüblich – so daß ich, mit Hegels Bemerkung zu den 
Vorarbeiten der Neuauflage der Phänomenologie (1831), fast sagen 
möchte: »Eigentümliche frühere Arbeit, nicht umarbeiten«.20 Ich 
habe aber an einigen Stellen der folgenden Ausgabe die Darlegun-
gen abgekürzt und auch die Auseinandersetzung mit der damaligen 
Forschung in den Anmerkungen etwas zurückgenommen. Dafür 
finden sich dort jetzt mehr Bezüge auf die gegenwärtige Rezeption 
der Anerkennungstheorie.

Hegel entwickelt sein philosophisches System in der Jenaer Zeit. 
Dabei dient ihm der Gedanke der Anerkennung als Leitfaden der 
Entfaltung desjenigen Teils, den er zunächst praktischen und dann 
objektiven Geist nennt.21 Die Bedeutung der Anerkennung liegt 
seit Fichte darin, daß Selbstbewußtsein, und damit alles individu-
elle und bewußte Wissen und Handeln, eine bestimmte Beziehung 
zwischen Menschen voraussetzt. Hegel faßt diesen Gedanken in 
bestimmtem Sinne »teleologisch«, im Sinne der schon auf Fichte 
zurückgehenden und bei Schelling ausgearbeiteten Geschichte des 
»Zusichkommens« des Bewußtseins aus vorbewußt Natürlichem 
und Sozialem. Das Ziel, das nach einseitigen und scheiternden 
Versuchen – auch in der Kulturgeschichte – erreicht wird, ist ein 
wechselseitiges Anerkennen von Individuum und Gemeinschaft. 
Die umfassende institutionelle Form dieses Anerkennens ist der 
Staat.22 In diesen Gang gehören alle die Formen der sozialen Praxis, 
die von der klassischen und modernen Ökonomie, dem neuzeitli-
chen Naturrecht und der Staatswissenschaft diskutiert worden sind. 
Anerkennung ist zugleich ein kritischer Maßstab für das Gelingen 
und Scheitern von interpersonalen Beziehungen und Sozialfor-
men. Dieser Gedanke ist in der späteren praktischen Philosophie, 
der Heidelberger und Berliner Philosophie des objektiven Geistes, 
nicht aufgegeben. Der Begriff Anerkennung und seine Entfaltung 
haben aber nicht mehr die prominente Stellung, die Teile des Sy-
stems systematisch zu verbinden. Hegel räumt jetzt der Idee der 
Freiheit, sowohl des einzelnen wie des allgemeinen Willens, diese 
Stellung ein. Die Logik des Begriffes und der Idee, die erst in Nürn-
berg (1818–1816) ihre endgültige Gestalt gewinnt, steht im Hinter-
grund dieser Entwicklung.

Hegels Gebrauch der Begriffe »Anerkennen«, »Anerkennung« 
und »Anerkanntsein« ist terminologisch nicht ganz trennscharf 
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und, wie mir scheint, mit dem heutigen Sprachgebrauch nicht mehr 
völlig in Übereinstimmung. »Anerkennen« steht bei ihm meist für 
den Prozeß, die für Geist und Selbstbewußtsein konstitutive Struk-
tur praktischer und normativer Intersubjektivität zum Bewußtsein 
zu bringen. Dabei sind »Struktur« und »Intersubjektivität« natür-
lich moderne Ausdrücke. Mit »Anerkennung« bezieht Hegel sich 
zumeist auf diese Struktur selber und auf das Resultat ihrer Bewußt-
werdung. »Anerkanntsein« bedeutet vor allem den objektiven und 
bewußten Zustand, die institutionelle Realität und Dauerhaftigkeit 
sowie die öffentliche Zustimmung für die entsprechenden Prakti-
ken. Mit »Anerkennen« ist aber nicht nur, wie im heutigen Sprach-
gebrauch überwiegend, eine bewußte Tätigkeit oder kognitive und 
praktische Einstellung gemeint, sondern auch ein weitgehend unbe-
wußter sozialer und historischer Prozeß (»Prozeß« bzw. »Bewegung 
des Anerkennens«). Zumindest in den Nachschriften werden, etwa 
für den Kampf, die Bedeutungen »Anerkennen« und »Anerken-
nung« austauschbar verwandt (vgl. TW 10, 221 sowie u. Anm. 84 
zum Hauptext). Sowohl von Hegels wie vom heutigen Sprachge-
brauch her ist es legitim, »Anerkennung« als Oberbegriff zu He-
gels Theorie der intersubjektiven Verfaßtheit des Geistes zu be- 
nutzen.23 

Die Befunde meiner Textinterpretation24 haben mich von An-
fang an skeptischer als Philosophen der Frankfurter Schule und 
des Neopragmatismus hinsichtlich der Aktualität von Hegels Ver-
ständnis von Anerkennung gemacht. Die Rolle der »unverwechsel-
baren« Individualität bleibt bei ihm gegenüber dem romantischen 
Individualismus und derjenigen Rolle, die Individualität heute so-
wohl im Recht wie in den sozialen Lebensformen und dem norma-
tiven Selbstverständnis moderner westlicher Gesellschaften spielt, 
erheblich eingeschränkt. Das liegt nicht nur an historischen Rah-
menbedingungen,25 sondern auch an einem metaphysischen Erbe. 
Es bestimmt die Grenzen der interpersonalen Anerkennung in 
zumindest dreifacher Hinsicht: Erstens, durch die Bedeutung der 
Vereinigungsphilosophie bzw. die neuplatonisch-spinozistischen 
Versionen des »Panta hen«.26 Zweitens bleibt trotz aller Öffnung zu 
Geschichte und Zufall27 der metaphysische Primat des Notwendi-
gen unangetastet. Das hat, drittens, die Synthese von Entwicklung 
und Endgültigkeit in der Teleologie zur Folge. Daß Hegel an dieser 
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metaphysischen Tradition trotz aller »Modernität« seiner Philoso-
phie festhält, habe ich nach 1979 auch in zahlreichen Arbeiten zur 
Berliner Philosophie des objektiven Geistes zu zeigen versucht.28 

In dem folgenden Buch wird in diesem Sinne dafür argumen-
tiert, daß für Hegel in der Bildungsgeschichte des Selbstbewußt-
seins und des vernünftigen Willens Individualisierungsprozesse 
und die Befreiung vom natürlichen und gewollten »Eigensinn« 
des Individuums gleich bedeutsam sind. Das führt am Ende zu 
einer Verwirklichung von Anerkennung in einem Staat, der zwar 
den Schutz der individuellen Rechte zum Zweck hat, aber darüber 
hinaus ihre sittliche Befreiung von der besonderen Individualität.29 
Diese manifestiert sich im Leben für den Staat und wird »bewährt« 
im Opfer des Lebens. Daher die sittliche Notwendigkeit von peri-
odischen Kriegen, nicht nur Verteidigungskriegen. Das liegt zuletzt 
auch an einer »metaphysischen Differenz« zwischen vergänglichen 
Individuen und »ewiger« Substanz des Staates, nicht nur seiner 
Idee, sondern auch seiner einzelstaatlichen Verkörperung. Dieser 
Vorrang des sittlichen und als solcher unbedingt souveränen Staates 
bleibt von den frühen bis zu den späten Schriften erhalten. Hegel 
hat nur in der Geistphilosophie von 1805/06 von einem symmetri-
schen »Opfer« des Staates und der Individuen gesprochen (GW 8, 
252, 255),30 aber auch hier nicht im Sinne einer Beschränkung staat-
licher Souveränität durch Abwehrrechte der Bürger. 

Damit schöpft er das Potential seiner eigenen Einsicht in die Be-
wegung des Anerkennens nicht aus. In der Struktur dieser Bewe-
gung, wie er sie etwa in Kap. IV der Phänomenologie exponiert, ist 
Symmetrie vorgezeichnet. In der Phänomenologie wird das Schei-
tern asymmetrischer31 Anerkennungsverhältnisse und ihre »Kor-
rektur« zu einem Bewegungsprinzip der Erfahrungsgeschichte des 
Bewußtseins. Aber auch hier wird am Ende das Versprechen nicht 
eingelöst. Die Erfahrungsgeschichte wird wieder teleologisch ge-
schlossen und der symmetrischen Form des moralischen Geistes 
entspricht zwar das »Reich des Geistes« in der christlichen Ge-
meinde, aber keine Gestalt des »Daseins« des Absoluten in sozialen 
Institutionen (s. u. S. 142–149).32 Zudem drängt die metaphysische 
Teleologie die Offenheit der Erfahrungsgeschichte des Bewußtseins 
zurück.33 Das entwertet nicht die Entdeckung eines Kriteriums der 
Rekonstruktion und Kritik historischer Prozesse der Erfahrungen 
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mit Formen des kollektiven Selbstverständnisses. Aber es weist auf 
die Radikalität der nötigen Transformation Hegels hin, auch seiner 
Anerkennungslehre. Denn beides, die sittliche Befreiung des Indi-
viduums durch sein Leben für einen »ewigen«, als Selbstzweck be-
griffenen Staat, wie die teleologische Geschichtsphilosophie haben 
der Entwicklung des philosophischen Denkens und den Erfahrun-
gen der Völker nicht standgehalten. Nach diesen Erfahrungen ist 
der Schutz der Rechte der Individuen der höchste Zweck des Staa-
tes. Verletzt er es, steht den Individuen ein Widerstandsrecht zu. 
Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, können sogar Einschränkun-
gen der staatlichen Souveränität34 gerechtfertigt sein. Das ist nicht 
nur Inhalt moderner Verfassungen, seit 1966 auch des deutschen 
Grundgesetzes, sondern auch eine deutliche Tendenz des moder-
nen Völkerrechts.35 Hegels Idee einer Vereinbarung »liberaler« Frei-
heitsrechte mit einer an der griechischen Sittlichkeit orientierten 
sinn- und identitätsstiftenden Rolle des Staates als »absoluter un-
bewegter Selbstzweck« (Rechtsphilosophie § 258 GW 14,201) hat in 
säkularen Staaten keine Zukunft mehr. Das muß nicht in die ent-
gegengesetzte Asymmetrie umschlagen, daß Staaten ausschließlich 
Mittel zur Sicherung von Grundrechten und Privatrecht sind. Die 
Arbeit an einem funktionierenden Rechtsstaat und einer blühenden 
Kultur ist für die Bürger nach wie vor sinnvoll und kann auch Opfer 
verlangen. 

Auch von der teleologischen Geschichtsphilosophie Hegels muß 
man sich gründlich verabschieden. Das gilt selbst für die Phäno-
menologie des Geistes, deren Methode der Erfahrung durch Krisen 
von Bewußtseinskonstellationen für heute besonderes Interesse hat. 
Später wird genauer erörtert (u. Abschnitt II. 3.), inwiefern dabei 
die Erfahrungen mit gesuchter, verweigerter und erfolgreicher An-
erkennung ein Kriterium für die Beurteilung von Handlungen, Ge-
sellschaftsformen und Institutionen bilden. Hegel versteht diesen 
Prozeß zwar auch als eine Art »trial and error«, in dem es Fort-
schritte und Rückfälle geben kann. Aber an seinem fortschrittlichen 
Charakter und dem Erreichen des Zieles kann es keinen Zweifel 
geben. Schon Kant hat die Gedanken der Vorsehung und der Theo-
dizee auf die Geschichte angewandt.36 Hegel überträgt sie von ei-
nem transzendenten auf ein immanentes und (abgekürzt formu-
liert) kollektives Subjekt: Der Geist, der sich in Institutionen und 
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ihren Trägern entwickelt, ist höher als die Natur (GW 4, 464) und 
kann sich von Zufällen befreien (Enz § 250). Das ist natürlich nicht 
einfach eine geschichtsphilosophische Behauptung, sondern wird 
in Hegels Naturphilosophie, Erkenntnistheorie37 und Logik »abge-
sichert«. Wenn seine Geistkonzeption auf allen diesen Gebieten die 
»beste Erklärung« ist, dann kann sie den Anspruch eines (»absolu-
ten«) Wissens erheben, zu dem es keine Alternative gibt. 

Dieser Anspruch scheint mir aber auf allen Gebieten an Über-
zeugungskraft verloren zu haben: Die geradezu »neuplatonische«, 
ontologische und praktische Inferiorität der Natur gegenüber dem 
Geist ist grundsätzlichen Einwänden ausgesetzt.38 Eine »Wissen-
schaft der Logik« ist nicht mehr als geschlossene Kette alternativlo-
ser Schlüsse möglich. Im Sinne einer allgemeinen Bedeutungslehre 
wissenschaftlicher und ontologischer Grundbegriffe kann sie heute 
nur noch als offenes heuristisches Interpretationsschema verstan-
den werden. Und unser Wissen von der Geschichte ist für jedes welt-
historische Schema zu komplex und »zufallsbeladen« geworden.39 

Dies herauszuarbeiten, scheint mir nicht weniger von Bedeutung 
als die Anverwandlung eines von heute aus interessanten Prinzips. 
Wenn sich die Philosophie und die Kultur weiterentwickelt haben, 
dann muß es auch dafür gute Gründe geben. Wir müssen sie ken-
nen, um zu wissen, in welcher Hinsicht es »keinen Weg zurück« 
gibt. Darum habe ich auch in allen meinen späteren Arbeiten stets 
zugleich auf »Aktualität und Grenzen« der Philosophie Hegels auf-
merksam zu machen versucht.40 Für historisch bewußte Philosophie 
kann es nicht nur um die Verarbeitung früherer Gedanken in einem 
neuen Rahmen gehen. Das Bewußtsein der Bedeutung historischer 
Kontexte ist in den Wissenschaften allenthalben fortgeschritten, 
davon kann sich auch systematische Philosophie nicht dispensie-
ren – oder es an die Begriffs- und Metapherngeschichte abschieben.
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II.  Anerkennungstheorie heute

Die heutige Auseinandersetzung mit »Anerkennung« als Begriff, 
Kriterium und personaler Einstellung ist nicht auf die Hegelsche 
Tradition beschränkt. Es gibt nicht nur Versuche der semantischen 
Klärung des Begriffes und des Nachweises seiner konstitutiven Be-
deutung für praktische Personalität, sondern auch Versuche, ihn aus 
anderen Traditionen wie der Phänomenologie des 20. Jahrhunderts 
oder des Pragmatismus aufzunehmen. Dabei ist deutlich geworden, 
daß bereits das semantische Spektrum des Begriffes in verschiede-
nen Sprachen unterschiedlich ist. Die Vorsilbe »re« im Englischen 
und Französischen führt in andere Bedeutungshorizonte als das 
Deutsche »an«. Schon »Wiederkennen« ist im deutschen Wort nur 
schwach präsent – immerhin hat es in Hegels terminologischer Ver-
wendung seine Bedeutung für das sich »Wiederfinden« im Ande-
ren behalten. Erinnerung oder gar Dankbarkeit, wie nach Ricoeurs 
Analyse im Französischen, geht deutlich über die Bedeutung von 
»Anerkennen« im Deutschen hinaus.41 

Hilfreich ist die Analyse von Ikäheimo und Laitinen.42 Sie un-
terscheiden drei Hauptbedeutungen von Anerkennung, nämlich 
Identifizieren, Ansprüche akzeptieren (acknowledge) und respek-
tieren (recognize). In allen Fällen nimmt (take) eine Person oder ein 
Kollektiv A ein B als X. Im Blick auf Hegel muß man unter Kollektiv 
in jedem Fall auch Institutionen43 im starken und schwachen Sinne 
verstehen. Identifikationen sind Zuschreibungen von Eigenschaf-
ten, die auch normative Bedeutung haben können (z. B. jemanden 
als »Terroristen« identifizieren). Sie können selbstbezogen sein oder 
aus einer Außenperspektive erfolgen. Die zweite Form hat es immer 
mit »normativen Entitäten« zu tun, selbst Gründe und Werte kön-
nen in diesem Sinne anerkannt werden. Anerkennung im Sinne von 
Respekt und Wertschätzung könne sich dagegen nur auf Personen 
beziehen. Im Blick auf Hegel müßte man auch hier Institutionen 
hinzufügen, die zwar durch Personen repräsentiert werden, aber 
gerade nicht nur im Hinblick auf bestimmte Personen anerkannt 
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werden (wie etwa Kirchen). Diese dritte Bedeutung, die personale 
Einstellung und Beziehung zwischen Personen qua Personen, steht 
in der modernen Diskussion im Fokus. Das gilt aber nicht im glei-
chen Sinne für Hegels Konzeption der Anerkennung. 

Im Folgenden geht es nur um einen Ausschnitt der Strömun-
gen, die in systematischer Absicht an die Theorien des Deutschen 
Idealismus, vor allem Hegels, anknüpfen. Am Ende des Buches 
von 1979 habe ich ein »Programm« der praktischen Philosophie 
auf der Grundlage der Anerkennung skizziert (s. u. S. 281–284), das 
drei Schritte enthält: Erstens, eine erneuerte Analyse der rezipro-
ken Anerkennungsverhältnisse als Voraussetzung für individuelles 
Selbstbewußtsein und Personalität (1). Darauf aufbauend, zweitens, 
eine Analyse der sozialen und politischen Institutionen als Bedin-
gungen von Anerkennungsbeziehungen, die ein hinreichendes Maß 
an Selbstachtung und Solidarität ermöglichen (2). Drittens, eine hi-
storische Analyse der Genese und Entwicklung dieser Institutionen, 
ohne eine starke Teleologie im Sinne Hegels, aber mit Rückgriff auf 
seine Idee der Erfahrungsgeschichte des Bewußtseins (3). Diese drei 
Schritte dominieren auch in der späteren Anerkennungsdebatte.44

(1) Die Idee der Anerkennungstheorie lag in einer Begründung 
von Normen durch ihre Unentbehrlichkeit für etwas Unbezweifel-
bares, das Selbstbewußtsein jedes bewußt lebenden Menschen. Da-
von kann, cartesisch gesprochen, niemand abstrahieren, weil dies 
ebenfalls ein bewußter Vorgang ist. Moderne Analysen des Person-
begriffs, Theorien der Kommunikation, der Normativität und der 
Intentionalität haben bestätigt, daß es individuelles Selbstbewußt-
sein nicht ohne reziproke Beziehungen zu anderen Personen gibt.45 
Zum Personsein gehört zweifellos, daß man die Erwartungen, die 
andere an einen haben, verstehen und beantworten kann. Nach 
Primatologen wie Tomasello sind Kleinkinder im Unterschied zu 
anderen Primaten dazu fähig – und zwar schon vor dem Spracher-
werb.46 Sprachliche Kommunikation setzt nicht nur, wie die Theorie 
von Grice gezeigt hat, das Verständnis voraus, daß andere mir etwas 
Bestimmtes zu verstehen geben wollen (Grice 1969). Es impliziert 
auch Konventionen des richtigen oder falschen Gebrauches von 
Äußerungen. Schon nonverbale Arten der Kommunikation sind in 
normative Erwartungen einer Gruppe eingebettet. Jemandem die 
Kompetenz und Autorität zuzusprechen, in Bezug auf gemeinsame 
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Erwartungen Zustimmung oder Mißbilligung auszudrücken, macht 
ihn zum Mitglied.

Durch sprachliche Äußerungen wird das explizit und verständ-
lich. Robert Brandom hat gezeigt, daß selbst konstatierende Aus-
sagen und darin verwendete Begriffe den Sprecher auf bestimmte 
Implikationen, Voraussetzungen und Konsequenzen festlegen, auf 
die sich der Hörer, bei allem Mißtrauen, im Regelfall verlassen muß. 
Schon der öffentliche Sprachgebrauch ist eine »petition for deter-
minate recognition« durch kompetente Sprecher, zu denen der sich 
Äußernde gehören will.47 Auch die Forderung, daß Menschen für 
ihr Verhalten gegenüber Anderen Gründe angeben, ist darin ansatz-
weise impliziert. Aber diese Gründe können sich natürlich darin 
erschöpfen, daß die Konvention in dieser Gruppe seit alters her et-
was Bestimmtes vorschreibt oder daß man selber eine überlegene 
Auslegungskompetenz beansprucht. 

Der Begriff der freien wechselseitigen Anerkennung im Deut-
schen Idealismus ist viel anspruchsvoller – vielleicht sogar zu an-
spruchsvoll für eine universale interkulturelle Rede von Selbstbe-
wußtsein und Person. Fichtes wechselseitige Beschränkung des 
Handlungsspielraums zugunsten der Selbstbestimmung des jeweils 
anderen ist bedeutend mehr als wechselseitige Kompetenzzuschrei-
bung in Kommunikations- und Normensystemen. Das gilt erst 
recht für Hegels Erfahrung des Kampfes um Anerkennung, die be-
sagt, daß meine Freiheit von natürlichen Bedürfnissen, einschließ-
lich der Selbsterhaltung, von anderen frei bestätigt werden muß. 
Personen sind, wie Hegel in der Rechtsphilosophie entwickelt, We-
sen, die sich gemeinsam die Fähigkeit und das Interesse bestätigen 
(anerkennen), ihren freien Willen von allen inhaltlichen Entschlüs-
sen zurückziehen zu können.48 Dazu bedarf es innerhalb eines das 
Recht aller schützenden Staates keiner physischen Kämpfe mehr. 
Streit über Normen muß in einem rechtlich-politischen Rahmen 
bleiben.49 

Solche Personen und Gemeinschaften setzen einen kulturellen 
Entwicklungsprozeß voraus, der nicht für alle Menschen anzuneh-
men ist, denen wir Selbstbewußtsein oder Personalität zusprechen 
würden. Schon wenn zum selbstbewußten Entscheiden die Prüfung 
der Rechtfertigung aller gegebenen Befehle sowie der unterstellten 
Normen und Konventionen gehört, könnte man vielen Menschen 
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in traditionalen, hierarchischen oder unselbständigen Verhältnis-
sen kein Selbstbewußtsein zusprechen. Gemäß dieser Hierarchie 
der Reflexivität gibt es in der klassischen deutschen Philosophie 
von Kant bis Hegel daher erhebliche Defizite der symmetrischen 
Anerkennung zwischen kulturellen Gruppen und Religionsgemein-
schaften.50 Für das gleichberechtigte Zusammenleben zwischen Re-
ligionen und Weltanschauungen in einer Welt der »multiplen Mo-
dernitäten«51 oder in einer pluralistischen Gesellschaft ist das keine 
ausreichende Position. 

Umgekehrt ist aber zweifelhaft, ob die moderne empirisch-kom-
munikationstheoretische Theorie der für Personen notwendigen 
Reziprozität die Begründungslast für einen anspruchsvollen nor-
mativen Begriff der personalen Beziehungen tragen kann. Sie reicht 
schon für die klassische Rechts- und Freiheitslehre nicht aus. Erst 
recht muß sehr viel mehr als solche basalen (»quasi-transzenden-
talen«) Beziehungen zur Begründung der Freiheits-, Rechts- und 
Solidaritätsbeziehungen in Gesellschaften in Anspruch genommen 
werden, die Individuen und Gruppen eine bedeutend höhere Kom-
petenz der Auslegung, Kritik und Mitwirkung an der Veränderung 
sozialer Normen einräumen.52

Moderne Anerkennungstheorien gehen daher oft davon aus, 
daß Anerkennungsbeziehungen ein permanenter Konflikt um die 
Deutung der Kriterien sind, die für die Anerkennung des sozialen 
und politischen Status von Individuen und Gruppen maßgeblich 
sind. Denn jede »errungene« Anerkennung kann auch als Selbstent-
fremdung und Disziplinierung durch eine Gruppe oder angebliche 
Mehrheitskultur erfahren werden. Die »Asymmetrie« die durch den 
Ausbruch aus sozialer Disziplinierung und Konformismus herge-
stellt wird, kann insofern positiv verstanden werden.53 Der Kampf 
und die Asymmetrie als Selbstzweck darf aber nicht dazu führen, 
daß elementare Rechte und institutionelle Errungenschaften ihrer 
Sicherung permanent in Frage gestellt werden – jedenfalls nicht in 
einer praktischen Philosophie, in der es auch um irreversible Rechte 
und Verfahren ihrer Sicherung geht. 

(2) Die begriffliche Struktur der Anerkennungsbeziehungen 
verlangt schon bei Hegel Bedingungen des Selbstbewußtseins, die 
weit über das allgemeine Rechtsverhältnis hinausgehen – von der 
emotionalen Bestätigung in der Familie über das Ansehen für die 
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kompetente Ausübung eines Berufes bis zur umfassenden sittlichen 
Anerkennung im Staat, die vom Bürger das Opfer des Lebens ver-
langen kann.54 Zur Selbstachtung gehört Vertrauen in die Akzeptanz 
in der Gruppe und die Wertschätzung dieser Gruppe in den größe-
ren Gemeinschaften. Ob diese Bedingungen gegeben sind, müssen 
heute empirische Forschungen von Sozialpsychologen, Pädagogen, 
Psychiatern etc. untersuchen. Strittig ist aber, wie man diese Be-
funde in einer am Begriff der Anerkennung orientierten philosophi-
schen Theorie einordnen kann. Axel Honneth und andere jüngere 
Mitglieder der Frankfurter Schule haben das versucht.55 Honneth 
fußt auf einer an Hegel orientierten Trias von Liebe, Recht und sitt-
licher Solidarität.56 Liebe »übersetzt« er in emotionale Stabilisierung 
in Kleingruppen. Recht umfaßt die universale und gleiche Aner-
kennung individueller Ansprüche. Solidarität schließlich bedeutet 
Wertschätzung für Leistungen, die der einzelne oder die Gruppe für 
gesellschaftlich anerkannte Güter vollbringt.57 

Anders als bei Hegel sind aber heute die Institutionen nicht 
mehr unumstritten zu identifizieren, in denen sich solche Formen 
der Anerkennung realisieren lassen. Es ist Gegenstand weltan-
schaulicher und politischer Kontroversen, in welchen Formen von 
Partnerschaft und Eltern-Kind-Beziehung diese Bedingungen ge-
geben sind. Solange empirisch nicht entschieden ist, unter welchen 
Formen das Wohlergehen und die Autonomie eher gefördert wird, 
kann die Philosophie nicht von sozialen Gütern und notwendigen 
Institutionen ihrer Realisierung sprechen. Ob die empirischen Me-
thoden der Sozialwissenschaften allerdings verläßliche Grundlagen 
für errungene oder verweigerte Anerkennung liefern, ist eine offene 
Frage. Man muß auch, wie unten versucht wird (S. 37–39), Anerken-
nung als Bedingung der in einer modernen Gesellschaft möglichen 
Autonomie in eine andere Stufenfolge ausdifferenzieren, als dies 
zu einer im Hegelschen Sinne organisch gegliederten Gesellschaft 
paßt.

Es fragt sich, wie weit dann eine Analyse von sozialen Verhält-
nissen als Verletzung von Anerkennung, als »pathologisch«, »ent-
fremdet« etc. möglich ist, ohne dabei den für eine wissenschaftliche 
Philosophie notwendigen Anspruch weltanschaulicher Enthalt-
samkeit aufzugeben. Medizinische Begriffe oder Metaphern in der 
Sozialphilosophie sind besonders angesichts der deutschen Vergan-
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genheit problematisch. Hegels eigene Synthese von deskriptiver und 
normativer Philosophie des Geistes setzt, auch abgesehen von der 
»Objektivität« der teleologischen Methode, zumindest an Institu-
tionen an, die nach seiner Auffassung im europäischen Staat seiner 
Zeit unumstritten sind. Wir sehen heute aber, wie wenig dauerhaft 
diese Konsense für Familien und Geschlechterverhältnisse, Stan-
desgesellschaften und die konstitutionelle Monarchie waren – von 
der für Hegel begründeten Dominanz des Christentums, sogar des 
Protestantismus, im Staat ganz abgesehen. 

Der Umfang dessen, was Philosophie an unbestrittenen Konsen-
sen ansetzen darf, ist erheblich geschrumpft. In Bezug auf Recht und 
Staat sind es Menschenwürde und Grundrechte, Rechtstaatlichkeit 
und Gewaltenteilung – also sozusagen veränderungsgeschützte 
Verfassungsprinzipien. Demokratie im grundsätzlichen Sinne der 
gleichen Mitbestimmungsrechte aller gehört dazu, aber kaum ihre 
konkreten Formen – man denke an den Streit über die Plebiszite. 
Was die Familie, die Wirtschaftsordnung und das grundsätzliche 
Verhältnis zur Natur angeht, gibt es tiefgreifende Kontroversen. 

Besonders schwierig scheint mir der Begriff der »sozialen Wert-
schätzung« in einer Gesellschaft, in der es nur noch wenige Formen 
der organisierten Befriedigung notwendiger Bedürfnisse gibt – also 
die Hegelschen Berufsstände. Diese entscheiden bei ihm über die 
kompetente und rechtschaffene Ausübung eines Berufs, spielen 
mit ihrer Sicht auf das öffentliche Wohl aber auch eine bedeutende 
Rolle für die Gesetzgebung – Hegel mißtraut ja dem allgemeinen 
Wahlrecht. In der globalen Marktwirtschaft mit einem wachsenden 
Anteil an Freizeitindustrie kann von einer solchen berufsbezoge-
nen Strukturierung der Gesellschaft und der von ihr ausgehenden 
Anerkennung aber kaum noch gesprochen werden. Produkte und 
Produktionsweisen sind in ständiger Veränderung, Prestige hängt 
vom Markterfolg ab und sehr oft auch von erfolgreicher Selbstver-
marktung.58 

(3) Institutionen unterliegen dem historischen Wandel. Vielfach 
sind heute Institutionen im Hegelschen Sinne, die als Selbstzweck 
gewollt, auf Dauer angelegt und als begrifflich notwendig betrach-
tet werden konnten, durch veränderbare Lebensformen mit »novel-
lierbarem« rechtlichem Rahmen ersetzt. Natürlich war Hegel dieser 
Wandlungsprozeß bewußt. In der Phänomenologie hat er ihn als 
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einen Erfahrungsprozeß des Bewußtseins begriffen, in der Rechts-
philosophie sind die systematische Entfaltung und die historische 
Entwicklung zumindest methodisch stärker getrennt. Im Erfah-
rungsprozeß der Phänomenologie verschränken sich Kontinuitäten 
des Lernens und Diskontinuitäten der Umwälzung, ausgelöst durch 
Vereinseitigung und Vergessen. Daß sich dennoch am Ende die 
Vernunft in der Geschichte durchsetzt, gehört zu den heute zweifel-
haften teleologischen Prämissen. Man kann versuchen, mit weniger 
starken Voraussetzungen zu arbeiten. So spricht Axel Honneth von 
einer schwachen Teleologie der in den Institutionen enthaltenen 
Anerkennungsversprechen. In seinem Buch Das Recht der Freiheit 
(2012) untersucht er nach diesen Kriterien die nachhegelsche Ent-
wicklung im Bereich von Familie, Wirtschaft und Arbeit, Medien 
und Staat. Noch deutlicher auf die Methode der Phänomenologie 
bezogen ist der Versuch einer »Kritik der Lebensformen« bei Rahel 
Jaeggi (Jaeggi 2014). Beide stellen moderne Varianten der Hegel-
schen Konzeption einer Erfahrungsgeschichte der Institutionen am 
Leitfaden der Anerkennung dar.

Honneth versteht »normative Rekonstruktion« der »Freiheits-
sphären« von Recht und Moral, Familie und Markt, Öffentlichkeit 
und Staat als Nachzeichnung einer historischen Entwicklung am 
Maß der ihnen immanenten Anerkennungsversprechen. »Inner-
halb Westeuropas findet der Kampf um die Einlösung der nor-
mativen Erwartungen, die am Ende des 18. Jahrhunderts dadurch 
geweckt worden waren, dass die Rechtsverhältnisse, das Moralver-
ständnis, die persönlichen Beziehungen, der wirtschaftliche Aus-
tausch und die politische Herrschaft auf jeweils besondere Ideen 
der Freiheit umgestellt wurden, von Anfang an in einem transna-
tionalen … Kommunikationsraum statt« (Recht der Freiheit, 622). 
Diese besonderen Ideen der Freiheit, die Honneth grundsätzlich als 
kommunikative Freiheit und damit als Anerkennung versteht, sind 
weder heute noch am Ende des 18. Jahrhunderts aus reiner Ver-
nunft entstanden, sondern waren Resultat der Entwicklung von Le-
bensformen bzw. Freiheitssphären. Diese Genese versteht Honneth 
nach dem Vorbild der Hegelschen Idee der Erfahrungsgeschichte 
des Bewußtseins als krisenhaften Prozeß des Kampfes um die Einlö-
sung von »Erwartungen« bzw. »Versprechen«, die in diesen Lebens-
formen enthalten sind, von Theoretikern aber besonders »auf den 
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Begriff« gebracht werden können – wie am Endes des 18. Jahrhun-
derts die Idee der Freiheit als wechselseitige Anerkennung durch 
den Deutschen Idealismus. 

Auf die Hegelsche Idee eines notwendigen Vernunftfortschrit-
tes zu einem Telos, das zu einem bestimmten historischen Zeit-
punkt erreichbar ist, muß dabei verzichtet werden. Honneth glaubt 
aber, von einer »schwachen Teleologie« der impliziten institutio-
nellen Versprechungen und »normativen Erwartungen« ausgehen 
zu können. An diesen gemessen unterzieht er die Entwicklungen 
der Familie, der – in Westeuropa vorwiegend »kapitalistischen« – 
Wirtschaft und des Staates einer Kritik, die vor allem angesichts 
der jüngeren »neoliberalen« Transformation teilweise vernichtend 
ausfällt.59 Auf seine Interpretation und Kritik des kapitalistischen 
Marktes werde ich unten (2) noch genauer eingehen. Das Resultat 
seiner Transformation der Hegelschen Methode ist also eine ent-
schieden linkshegelianische Korrektur von Hegels Begreifen der 
Vernunft in der Geschichte. 

Die Idee einer solchen immanenten Kritik von Lebensformen ist 
methodisch präzisiert und weiterentwickelt worden von Honneths 
Schülerin Rahel Jaeggi in ihrem Buch Kritik von Lebensformen 
(2014). Auch Jaeggis Verständnis der Methode immanenter Kritik 
beruft sich weitgehend auf Hegels Phänomenologie des Geistes – 
ohne Teleologie und mit einer Korrektur durch die pragmatistische 
Methode des Lösens von Problemen, bei der sie sich auf Dewey be-
zieht.60 Lebensformen versteht sie als »Bündel von sozialen Prakti-
ken … Sie umfassen Einstellungen und habitualisierte Verhaltens-
weisen mit normativem Charakter, die die kollektive Lebensführung 
betreffen« (2014, S. 77, Kursivierung im Text). Diese kollektiven Le-
bensformen – wie die Familie oder die Stadt – sind für Jaeggi in ver-
schiedener Hinsicht »selbstreflexiv«: Sie bringen sich selbst im Han-
deln und Denken von Individuen und Gruppen hervor, sie stehen 
unter ihren eigenen normativen Erwartungen und sie produzieren 
und interpretieren ihre eigenen Probleme und Lösungsversuche. Es 
gibt zwar auch externe Probleme, die zu lösen sind – Probleme der 
Ernährung, der Reproduktion, des Schutzes etc. Aber auch bei die-
sen kommt es auf das »Wie« der Lösung an, das durch normative 
Selbsterwartungen geprägt ist. Das durchgängige Verständnis von 
Lebensformen als Hervorbringen und Lösen von Problemen in ei-
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nem »kritischen« Verlauf, ist sicher nicht selbstverständlich – auch 
nicht im Rahmen der Hegelschen Theorie, in der es sehr dauerhafte 
Institutionen und Lebensformen gibt, die in allenfalls »epochale« 
Krisen geraten.61

Die entscheidende »Erbschaft« der Hegelschen Methode bei 
Jaeggi ist, daß Lebensformen ihre eigenen normativen Anforderun-
gen – sozusagen ihr kollektives normatives Selbstbild – immer wie-
der verfehlen. Die ständige Selbstkritik, die zur »Reflexionsform« 
menschlichen Lebens gehört, deckt diese internen Spannungen auf 
und die produktiven Fähigkeiten der kollektiven Phantasie führen 
zu neuen Lösungen. Dabei kommt es, wie bei Hegel, darauf an, die 
Ergebnisse früherer Problemlösungen nicht zu vergessen, sondern 
aus ihnen zu lernen. Jaeggi unterscheidet dabei nicht grundsätzlich 
zwischen eher »linearer« Erfahrung, die vergangene Problemlösun-
gen nur anpaßt, und umwälzender Erfahrung, also Hegels »Erfah-
rung des Bewußtseins«, die alles Vergangene in neuem Licht sieht. 
Sie will auch Hegels singulären Prozeß der »fortschrittlichen« Ent-
wicklung eines Gesamtbewußtseins der Freiheit aufgeben: »Es gibt 
also eben nicht – wie Hegel zu unterstellen scheint – nur einen Fort-
schritt oder nur eine mögliche Entwicklungsgeschichte des Fort-
schritts. Historisch aufweisen lassen sich verschiedene, teilweise 
sich überlappende, möglicherweise sogar sich widersprechende 
Fortschrittsbewegungen. Jede Lebensform steht permanent vor ge-
gebenen Problemkonstellationen. Entscheidend ist, ob sie diesen ge-
genüber Fortschritte macht, sich hier rationale Lernprozesse entzif-
fern lassen.« (450) Es scheint allerdings, daß Jaeggi doch von einer 
Gesamttendenz ausgeht, nämlich der progressiven Erkenntnis, daß 
die dem Menschen vorgegebenen »natürlichen« Gegebenheiten in 
Wahrheit Produkt menschlicher »Setzungen« – Hervorbringungen, 
Deutungen usw. – sind. Das versteht sie auch als die entscheidende 
Bedeutung von Hegels Begriff des Fortschritts im Bewußtsein der 
Freiheit. Es fragt sich allerdings, wie weit man ohne Hegels ontolo-
gischen Geistmonismus die »deutungsresistenten« Materien, Kräfte 
und Stoffe der außermenschlichen Natur in diese Freiheit einbezie-
hen kann. 

Jaeggi benutzt den Begriff der Anerkennung nur selten. Sie stellt 
auch die Krisen und Spannungen innerhalb der Lebensformen und 
der unterschiedlichen Deutungen ihrer Probleme und Fortschritte, 
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nicht als Kämpfe zwischen Gruppen dar, denen es insgesamt um 
Anerkennung als Achtung ihrer Rechte, Schätzung ihrer Leistun-
gen usw. geht. Ob das Prinzip der Anerkennung also der von ihr 
vollzogenen Differenzierung und Pluralisierung der Begriffe Fort-
schritt und Freiheit standhält, ist schwer zu entscheiden. Es mag als 
ein Rahmen für die wirklich »fortschrittlichen« Prozesse in allen 
Bereichen »überleben«, aber womöglich ohne viel kritische Trenn-
schärfe.

Entscheidend für die Frage der Methode der »normativen Kri-
tik« historischer Entwicklungen ist aber bei Honneth wie bei Jaeggi, 
ob mit einer solchen »schwachen Teleologie« noch wissenschaftli-
che Aussagen über Fortschritte möglich sind. Sowohl Jaeggis wie 
vor allem Honneths Kritik steht sicher nicht außerhalb politischer, 
historischer und sozialwissenschaftlicher Deutungskontroversen. 
Das bringt die Philosophie an die Grenze der Ansprüche auf Wis-
senschaftlichkeit im Sinne weitgehender politischer Neutralität.

Wenn man Hegels starke Teleologie einer begrifflichen Rekon-
struktion historischer Prozesse mit Hilfe von Begriffen und Schlüs-
sen in einem holistischen System nicht mehr akzeptiert, ist es frag-
lich, ob man von »Widersprüchen« und ihrer Lösung in historischen 
Erfahrungen noch ausgehen kann.62 Man muß den Prozeß der Er-
fahrung des Bewußtseins dann möglicherweise in zwei Hinsichten 
noch »pragmatistischer« formulieren als die heutigen Vertreter der 
kritischen Theorie: Erstens in Hinsicht auf eine stärkere Annähe-
rung an »normales« Lernen aus Erfahrungen, allerdings solchen, 
in denen kollektives Leid artikuliert und institutionell »verarbeitet« 
wurde. Zweitens in Hinsicht auf normative und institutionelle Kon-
sense, die sich deutlich oberhalb der vielen politisch-weltanschau-
lichen Kontroversen auf transkulturelle Konventionen stützen, die 
durch Organe der »Völkergemeinschaft« festgeschrieben wurden. 
Das sind heute vor allem die Menschenrechte und die Grundsätze 
der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. 

Es hat in jüngerer Zeit verschiedene Versuche gegeben, die Ge-
schichte der Menschenrechte und der Grundprinzipien des de-
mokratischen Rechts- und Sozialstaats als Erfahrungsgeschichte 
zu deuten.63 Dabei kann man durchaus an Hegels Geschichte der 
Erfahrungen des Bewußtseins anknüpfen. Man muß aber an-
stelle der logischen Widersprüche, die dem Kollabieren der je-
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weiligen »These« einer Gestalt des Bewußtseins zugrundeliegen  
(s. u. S. 218–225), auf Spannungen und Inkohärenzen in normativen 
und theoretischen Systemen (»Wertungswidersprüche«) hinweisen. 
Von solchen Spannungen, vor allem zwischen dem, was Recht aller 
Menschen sein soll, und bestimmten normativen Ordnungen und 
sozialen Lebensformen, die etwa die Geschlechter oder die An-
gehörigen verschiedener Kulturen und Religionen betreffen, sind 
auch die philosophischen Theorien der Aufklärung und des Deut-
schen Idealismus – einschließlich der Anerkennungslehre – nicht 
frei.64 Wenn man eine solche Kritik an internen Unvereinbarkeiten 
einer Lebensform oder Theorie als nur hermeneutisch kritisiert65 
und an einer dialektischen Kritik festhalten will, die Widersprüche 
zu neuen Synthesen vorantreibt, muß man sich der Grenzen des 
philosophischen Geschäftes ohne eine teleologische Logik bewußt 
bleiben. 

Es ist aber auch möglich, auf kollektive Erfahrungen des Leidens 
unter sozialen Institutionen hinzuweisen, die sich in literarischen 
Schilderungen, philosophischer und politischer Kritik oder in den 
Begründungen für neue Verfassungen und Rechtsordnungen fin-
den. Dabei kann man auch »Widersprüche« in einer schwächeren 
Form herausstellen: nämlich als für lange Zeit und teilweise noch 
heute unvereinbarer Gehalte der gemeinsamen normativen Selbst-
bilder. So ist etwa die nach-feudale bzw. nach-ständische Gesell-
schaft Europas seit dem späten 18. Jahrhundert von einem imma-
nenten Gegensatz zwischen bürgerlichen Freiheitsrechten einerseits 
und der Loyalität zur Nation andererseits bestimmt. Letztere sollte 
die sozialen Spaltungen der alten Gesellschaft überwinden durch 
eine von partikularen Interessen, religiösen und ethnischen Ge-
gensätzen unabhängige Gemeinschaft grundsätzlich gleicher und 
für das Ganze opferbereiter Bürger. Wie etwa die Verfassungsge-
schichte Deutschlands spätestens seit 1848 zeigt, ist die Synthese 
beider Ziele immer wieder gescheitert. Das entspricht in der Praxis 
der bei Hegel uneingelösten Symmetrie zwischen staatlichen und 
individuellen Rechten – in der politischen Geschichte allerdings in 
immer gröberen und rechtloseren Formen.

Die Veränderungen der Familie sind ebenfalls auf Krisen und 
Leidenserfahrungen zurückzuführen. Sie gehen zurück auf die Zu-
nahme an Achtungsverlangen und die Abnahme von Herrschaftsle-
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gitimationen, vor allem solchen, die sich auf eine zweckmäßige und 
normativ bedeutsame Natur berufen. Vielfach sind sie durch die 
Literatur in das allgemeine Bewußtsein gebracht worden. Zu den 
sich wiederholenden Strukturen solcher Erfahrungsgeschichten 
gehört schon bei Hegel, daß die Erfahrungen der vorherigen Stufe 
auf der neuen wieder vergessen und unter einseitigen Dogmatisie-
rungen sozusagen verdrängt wurden – was zur Auslösung neuer 
Krisen führte. Als Beispiel mag der Prozeß der Säkularisierung die-
nen. Religionsfreiheit sollte spätestens seit der Gründung der Verei-
nigten Staaten von Amerika durch einen konfessionsneutralen Staat 
gesichert werden. Der Staat bediente sich zu diesem Zweck aber seit 
der Französischen Revolution einer eigenen säkularen, zunehmend 
antireligiösen Weltanschauung. Die entsprechende Unterdrückung 
der Religionen in fast allen Revolutionen des 20. Jahrhunderts hat 
zur oft konfliktreichen Wiederkehr des Verdrängten geführt. Sie 
droht aber oft in eine neue »Vergessensfalle« zu geraten: Ein »post-
säkulares« Zeitalter kann es ja nur im Hinblick auf einen religions-
feindlichen »Säkularismus« oder Laizismus geben, nicht hinsicht-
lich der Weltanschauungsneutralität des säkularen Staates. 

Auch die wichtigsten Fundamente der heute von den breite-
sten völkerrechtlichen und interkulturellen Konsensen getrage-
nen Rechtsordnungen, Menschenwürde und Menschenrechte, 
lassen sich auf Erfahrungen mit Gegensätzen in Normensystemen 
oder zwischen Anspruch und Einlösung verstehen. Theorien der 
Gleichheit der Menschen im Christentum oder der Aufklärung 
sind mit massiven Ungleichbehandlungen verbunden gewesen – 
und schließlich auch als solche erfahren worden. Es bedurfte der 
verbreiteten emotionalen Erfahrung des Totalitarismus, seiner 
Menschenverachtung und Zerstörung, um die Menschenwürde mit 
den Menschenrechten zu verbinden.66 In der Konfrontation mit 
den neuen Diktaturen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind 
diese auch zu einem Prinzip des Völkerrechts geworden.67 Daß vor 
allem die sozialen Menschenrechte auf Ernährung, Gesundheits-
versorgung etc. weltweit noch von ihrer Durchsetzung entfernt sind 
und sich möglicherweise weiter entfernen, muß dann natürlich Ge-
genstand philosophischer Kritik sein.68

Über die Menschenrechte und weitere Grundprinzipien des de-
mokratischen Rechtsstaates – Gewaltenteilung, Gesetzförmigkeit 
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der Verwaltung, »fair trial« etc. – besteht ein weitgehender Konsens. 
Sie sind Grundlage der Kritik in der entstehenden Weltöffentlich-
keit an Maßnahmen von Staaten und Privaten. Ihre Begründung 
verbindet die oben erwähnten Bewußtseins- und Kommunika-
tionstheorien mit Erfahrungen, die man in der Geschichte vieler 
Völker und Erdteile identifizieren und plausibilisieren kann. Auf 
diesem Wege ist vielleicht doch eine weniger parteiische »Sozialpa-
thologie« möglich als etwa bei Axel Honneth.69

Auch mit einer solchen schwächeren Form von Erfahrungs-
geschichte lassen sich noch Anerkennungsfortschritte in der Zeit 
nach Hegel identifizieren – sowohl auf der interpersonalen Ebene 
wie auf der »vertikalen« zwischen Individuen sowie Gruppen und 
Institutionen. Das gilt etwa für die straf- oder die arbeitsrechtli-
chen Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die freilich durch 
fundamentalistische Theokratien oder durch Deregulierung in der 
globalisierten Wirtschaft gefährdet sind. Eine Zunahme an symme-
trischer Anerkennung kann man auch in den familiären Beziehun-
gen konstatieren. Die Ablösung der patriarchalischen Familie, mit 
rigoroser Disziplin und Sanktionsgewalt beim »souveränen« Ober-
haupt, durch die Familie gleichgestellter Eltern und »emanzipier-
ter« Kinder zählt dazu. Oder der Wandel in den Ehrvorstellungen 
der Geschlechter und der Sexualmoral, trotz bleibendem Streit über 
den Grad der Liberalisierung. Überwiegend läßt sich das auf einen 
Konsens in internationalen Konventionen über Rechte der Frauen 
und der Kinder stützen.

Daß aus den Fortschritten auch Anforderungen an eine konkrete 
»Anerkennungskultur« in modernen Gesellschaften resultieren, 
ist gut zu begründen. Zumindest für eine zentrale Charakteristik 
moderner Gesellschaften, ihren »Pluralismus«, ist diese Forderung 
vielleicht bereits Bestandteil eines weitreichenden normativen 
Konsenses. Kultureller und religiöser Pluralismus ist eine Folge von 
Grundrechten auf Wahl der Zugehörigkeit zu kulturellen und reli-
giösen Gruppen, aber auch der Anerkennung der gleichen Rechte 
aller Gruppen und der gleichen Bedeutung ihrer Normvorschläge 
für die Gesetzgebung im Rahmen rechtsstaatlich-demokratischer 
Verfassungen. Für eine solche »Kultur« der Anerkennung reichen 
aber die rechtlichen Ordnungen allein nicht aus, in denen die Aner-
kennung der Würde, der Gleichheit und der Freiheit der Menschen 


